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1. Lage und räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Gesamt-Bebauungsplanes liegt im Zentrum der Universitätsstadt Gießen und 
wird im Westen von der Westanlage, im Norden und Osten von der Schanzenstraße und im Süden 
von der Bahnhofstraße begrenzt. Sein Teilgebiet I „Ecke Schanzenstraße/Bahnhofstraße“, das auf-
grund der Abwägung vorab und separat zur Rechtskraft geführt wird, umfasst im Wesentlichen die 
vorhandene offene Blockrandbebauung an der Bahnhofstraße mit den Hausnummern 38-44  sowie 
die sanierungs- und ordnungsbedürftigen baulichen Anlagen an der Schanzenstraße mit den Haus-
nummern 1-5. Im Blockinnenbereich liegt eine private, bislang öffentlich nicht zugängliche Grünzone. 

Der räumliche Plangeltungsbereich des Teilgebiets II umschließt in der Gemarkung Gießen, Flur 1, die 
Flurstücke Nr. 1014/7, 1015/1, 1522/11, 889/3, 883/8, 882/2, 882/6, 881/7, 881/8, 
884/1, 884/4, 884/3, 885, 889/3, 1522/11  (Stand  August 2019). Die Größe des Plangebietes 
„II“ beträgt ca. 1,0  ha. 

2. Planerfordernis, Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung  

Der Bebauungsplan ist ein wichtiges Instrument zur Konkretisierung und Umsetzung der Sanierungs-
ziele im Sanierungsgebiet „Schanzenstraße/Mühlstraße“. Nach umfangreichen Bestandserfassungen 
und Analysen im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen wurden die Defizite des Quartiers be-
nannt und Maßnahmen und Ziele der Stadtsanierung in einem Rahmenplan aufgezeigt (s. Kap. 2.5.6). 
Einige Sanierungsprojekte im näheren Umfeld, wie z.B. die Umgestaltung der Bahnhofstraße von der 
Neustadt bis zur Westanlage, die Öffnung des Fußweges von der Schanzenstraße zum Johannette-
Lein-Platz und dessen Umgestaltung konnten bislang angestoßen und realisiert werden.  

Zur Weiterentwicklung der Sanierungsrahmenplanung wurde ein städtebauliches Konzept vom Büro 
Prof. Meurer/Frankfurt erstellt, das eine angemessene bauliche Nachverdichtung und eine Aufwertung 
der Bebauung an der Schanzenstraße aufzeigt. Die Planung weist nach, dass aufgrund der übermä-
ßigen Größe des Blocks eine Nachverdichtung im Blockinnenbereich unter Beibehaltung einer grünen 
Blockmitte (Pocket Park) möglich ist. Für das Plangebiet wird eine standortgerechte Quartiersentwick-
lung angestrebt, die sowohl das innerstädtische Wohnen stärkt als auch eine angemessene gewerbli-
che und gastronomische Nutzung beinhaltet. Die vorhandene Bebauung an der Bahnhofstraße ist 
stadtbildprägend und funktional intakt. Die Hauptgebäude sollen in ihrer bestehenden Ausbildung 
ebenso wie die vorhandene Nutzungsstruktur erfasst und bauplanungsrechtlich gesichert werden.  

Folgende schon im Zuge der Rahmenplanung getroffenen Planungsziele bleiben bestehen: 

- Erhalt der Blockrandbebauung von Bahnhofstrasse und Westanlage, 
- Neuordnung der Bebauung an der Schanzenstrasse, 
- Erhalt der großflächigen Grünstrukturen im Blockinneren. 

Darüber hinaus können Potenziale identifiziert werden, die sich ergänzend als weitere städtebauliche 
und grünordnerische Ziele im Bebauungsplan niederschlagen:  

- Behutsame Nachverdichtung und Stärkung des städtischen Wohnens, 
- Stärkung der grünen Mitte als Identifikationsort durch entsprechende Gestaltung, Pflege und 

Zugänglichkeit („Pocket Park“), 
- Eröffnung einer Wegebeziehung (Querung in Ost-West-Richtung) zur Integration des Blocks 

in das Wegegeflecht der Stadt und zur Belebung des Binnenbereichs. 

Die als allgemeine Grundsätze im Rahmenplan empfohlenen Maßnahmen gelten weiterhin: 

- Modernisierung / Fassadengestaltung entlang der Bahnhofstrasse / Westanlage 
- Abbruch von Nebengebäuden und funktional unzureichenden Hauptgebäuden 
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- Neubebauung entlang der Schanzenstrasse (urbane Qualitäten sichern) 
- Bodenordnung 
- Ergänzung Fußwegebeziehungen 
- Schaffung einer verkehrsfreien Zone im Blockinnenbereich 
- Stärkung der Aufenthaltsqualität im Binnenbereich (Grüne Mitte) 
- Entsiegelung von weiten Teilen des Binnenbereichs 

Konkreter Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplanes im 2. Teil- bzw. Restgebiet des gesamten Blo-
ckes besteht zudem durch die Investitionsabsichten des neuen Eigentümers des ehemaligen Haarlem-
Areals in der Schanzenstraße, der Teilziele des städtebaulichen Konzepts zügig realisieren möchte, 
und auf dem benachbarten Areal mit u.a. einer Brauereigaststätte und einem Hotel. 

Durch die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes sollen die o. g. Ziele einer nachhaltigen, 
geordneten Innenstadtentwicklung erreicht werden. Die heutigen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse sind bei baulichen Nachverdichtungen zu beachten. Im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens sind u. a. die Belange der Denkmalpflege, des ruhenden Verkehrs und des Schall-
schutzes, die Belange des Artenschutzes sowie des Stadtklimas zu beachten.  

Nachdem das Teilgebiet I an der Ecke Schanzenstraße/Bahnhofstraße bereits in 2016 planungsrecht-
lich abgesichert wurde, soll nun die Neustrukturierung und bauliche Ergänzung im Teilbereich Schan-
zenstraße 7+9 sowie an der Ecke zur Westanlage (ehemalige Tankstelle) und die öffentliche Durch-
querungsmöglichkeit des Plangebietes im Zuge der weiteren Bauleitplanung umgesetzt werden. 

2.1 Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 

Es handelt sich bei diesem Bebauungsplan um eine Planung zur Förderung der Innenentwicklung. Der 
vorliegende Bebauungsplan erfüllt die in § 13a BauGB genannten Voraussetzungen zur Anwendung 
des beschleunigten Verfahrens. Da eine maximal zulässige Grundfläche von weniger als 20.000 m² 
festgesetzt wird, entspricht der vorliegende Bebauungsplan der Fallkonstellation, die im § 13a (1) Nr. 
1 BauGB geregelt ist. Eine Prüfung der Mitanrechnung der zulässigen Grundflächen im in engem 
zeitlichen und räumlichen Zusammenhang aufgestellten Bebauungsplan GI 01/36 „Reichen-
sand/Bahnhofstraße“ (2015) ergab, dass aus diesem Plangebiet ca. 6.000 m² zulässige Grundflä-
chen hinzu gezählt werden müssen.  Für das Teilgebiet I ergab sich eine Summe mit der  dort zulässi-
gen Grundfläche von ca. 2.460 m². Für das  restliche Plangebiet ergibt sich eine zulässige Grundflä-
che von ca. 5.000 m² Die Summe der zulässigen Grundflächen der Plangebiete liegt  immer noch 
deutlich unter dem Schwellenwert des § 13 a Fallgruppe 1. 

Die vorliegende Planung begründet keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach Anlage 1 UVPG. Darüber hinaus bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten gemeinschaftlichen Schutzgebiete. Eine Vorprüfung 
des Einzelfalls oder ein Umweltbericht ist damit nicht erforderlich. Gemäß § 13 (3) BauGB wird im 
Vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, von dem Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 (2) Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB, 
abgesehen; § 4c BauGB „Überwachung“ ist nicht anzuwenden. 

Im beschleunigten Verfahren gelten in den Fällen des § 13a (1) 2 Nr. 1 BauGB Eingriffe, die auf 
Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a (3) 5 BauGB vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Die Eingriffs-Ausgleichsregelung ist damit nicht 
anzuwenden.  
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Dennoch werden die Umweltbelange auf der Grundlage einer Bestandskartierung mit Feststellung der 
artenschutzrechtlichen Planungsanforderungen, einer Zusammenstellung der altlasten- und abfallrecht-
lichen Informationen mit entsprechender Kennzeichnung der Teilbereiche als Altlastenverdachtsflä-
chen, einer Lärmbegutachtung sowie der Auswertung vorhandener Planungshinweise aus der gesamt-
städtischen Klima-Untersuchung (2014) ausreichend berücksichtigt und einer sachgerechten Abwä-
gung zugeführt. 

2.1.1 Regionalplan Mittelhessen 2010 

Der Regionalplan Mittelhessen (2010) weist im gesamten Plangebiet „Vorranggebiet Siedlung – Be-
stand“ aus. Zugleich ist das Plangebiet als „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“ (Grund-
satz) dargestellt. Die Planung ist den Zielen der Raumordnung angepasst.  

2.1.2 Flächennutzungsplan 

Der seit dem 04.11.2000 rechtswirksame Flächennutzungsplan der Universitätsstadt Gießen stellt das 
Plangebiet als Teil einer größeren zusammenhängenden gemischte Baufläche und eines Sanierungs-
gebietes dar. Mit Ausnahme der östlichen Ecke des Plangebietes verläuft eine Richtfunktrasse über dem 
Plangebiet. Die Straßenverkehrsflächen sind innerörtlich und in ihrer Flächengröße untergeordnet; sie 
werden generell nicht im Flächennutzungsplan der Universitätsstadt Gießen dargestellt.  

 

Abb. 1: Auszug aus Flächennutzungsplan (Fortschreibungsstand 2006), mit Darstellung des Plangebietes 

Der Bebauungsplan für das Teilgebiet II setzt im gesamten räumlichen Geltungsbereich ein Urbanes 
Gebiet fest, was sich aus der im Flächennutzungsplan dargestellten Mischbaufläche entwickelt. Ein 
Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes ist daher nicht erforderlich.  

2.1.3 Landschaftsplan 

Im, noch nicht in den Flächennutzungsplan integrierten, Landschaftsplan der Stadt Gießen wird das 
Plangebiet als Block- und Blockrandbebauung mit Freiflächen und Gärten eingestuft. Die befestigte 
Fläche nördlich des Gebäudes Bahnhofstraße 42 ist als Verkehrsfläche dargestellt. Der Blockinnenbe-
reich ist als nicht weiter bestimmte Grünanlage dargestellt. Empfohlen wird für das Gebiet eine stärkere 
Durchgrünung mit Maßnahmen wie z. B. Dach- und Fassadenbegrünung sowie einer stärkeren Durch-
grünung der Freiflächen. Entlang der Westanlage wird die Pflanzung von Bäumen befürwortet.  

2.1.4 Verbindliche Bebauungsplanung 

Das Plangebiet (Gesamt) ist zum größeren Teil nicht von einem Bebauungsplan überdeckt und unter-
liegt damit bisher als unbeplanter Innenbereich den Bestimmungen des § 34 BauGB bei der Beurteilung 
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der Zulässigkeit von Vorhaben. Für den Teilbereich I des Plangebietes entlang der östlichen Schanzen-
straße - im Einzelnen die Grundstücke mit den Gebäuden Bahnhofstraße 38 und Schanzenstraße 1 – 
5 und entlang der nördliche Bahnhofstraße mit den Gebäuden Bahnhofstraße 38 – 44 wurde der seit 
16.07.2016 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. GI 01/40 „Westanlage/Schanzenstraße“ aufgestellt. 
Dieser Bebauungsplan  setzt für die Blockrandbebauung Ecke Schanzenstraße/Bahnhofstraße die 
Mischgebiete MI 1 und MI 2 mit folgenden Kennzahlen fest: GRZ (Grundflächenzahl) 0,6, GFZ (Ge-
schossflächenzahl) 2,0, drei bis 4 Vollgeschosse, alle Angaben jeweils als Höchstmaß, und in der 
Schanzenstraße eine offene Bauweise fest. Für den Innenbereich ist ein Allgemeines Wohngebiet mit 
den Kennzahlen GRZ 0,4 und GFZ 1,4 als Höchstmaß sowie drei Vollgeschossen festgesetzt. 

Die Ziele der Sanierungsplanung konnten bisher teilweise nicht adäquat umgesetzt werden. Beispiels-
weise konnte die Fußwegeverbindung von der Schanzenstraße zur Westanlage noch nicht realisiert 
werden, Nachverdichtungsmaßnahmen sind aufgrund der Geschossflächenzahl nur begrenzt möglich, 
Vergnügungsstätten sind nicht ausgeschlossen, Tankstellen wären hier zulässig etc.  

2.1.5 Stadtsanierung: Rahmenplanung  

Die Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Gießen hat am 06.10.2005 die Satzung über 
die förmliche Festlegung des städtebaulichen Sanierungsgebietes „Schanzenstraße/Mühlstraße“ be-
schlossen. Der Beschluss wurde am 15.10.2005 bekannt gemacht. Im Abschlussbericht zu den vorbe-
reitenden Untersuchungen „Schanzenstraße/Mühlstraße“ (Nassauische Heimstätte, Juni 2005), im Fol-
genden Rahmenplanung genannt, sind umfangreiche Bestandserfassungen und -bewertungen zu Block 
8 enthalten.  

Die Nutzungsstruktur wurde wie folgt erfasst und bewertet: 

  

Abb. 2: Nutzungsstruktur in den Kategorien der Bau- 
nutzungsverordnung/ BauNVO 

Abb. 3: Nutzungsstruktur der Erdgeschossebene 
(Schwerpunkte) 

Für das Plangebiet wurden folgende Ziele formuliert: 

- Erhalt der Blockrandbebauung von Bahnhofstraße und Westanlage 
- Neuordnung der Bebauung Schanzenstraße 
- Erhalt großflächiger Gründstrukturen im Blockinnern 

Folgende Maßnahmen dienen der Umsetzung dieser Ziele: 

- Modernisierung / Fassadengestaltung entlang der Bahnhofstraße und Westanlage 
- Abbruch von Nebengebäuden und funktionalen unzureichenden Hauptgebäuden 
- Neubebauung entlang der Schanzenstraße 
- Bodenordnung 
- Ergänzung Fußwegeverbindung 

Einzelhandel 

Gastronomie / 
Dienstleistung 

Wohnen / 
Dienstleistung 
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In der Rahmenplanung wurden mögliche Optionen einer baulichen Weiterentwicklung aufgezeigt: 

  

Abb. 4: Variante 1 als Vorzugsvariante Abb. 5: Variante 2 mit Beibehaltung der Diskothek 

Die Überprüfung der Planung führte zu dem Ergebnis, dass eine Aktualisierung erforderlich ist, um an 
der Schanzenstraße die Fortführung der städtischen Struktur des offenen Blockrandes mit einer der 
Lage angemessenen hohen Bebauungsdichte erreichen zu können. 

Aufgrund der vorhandenen Parkhäuser, u. a. des Karstadt-Parkhauses und Parkhaus Neustädter Tor, 
stehen nach Aussage der Rahmenplanung ausreichend Kundenparkplätze im Sanierungsgebiet zur 
Verfügung. Bei Neubebauung sind die notwendigen Stellplätze vorrangig in Tiefgaragen vorzusehen.  

Im Auftrag der Universitätsstadt Gießen und des Sanierungsträgers wurde in 2014 von Prof. Meurer, 
Meurer Architekten Stadtplaner, Frankfurt, in eine städtebauliche Gesamtplanung für den Geltungsbe-
reich erarbeitet (siehe Abbildung 6) mit dem Ziel, die o. g. Rahmenplanung fortzuschreiben, die Pla-
nungsziele zu konkretisieren und eine geeignete Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes 
zu schaffen. 

Neben der bestandsorientierten Planung im südlichen Bereich des Geltungsbereichs und der bereits 
abgeschlossenen Planung für den  Teilbereich 1 im Osten des Plangebiets soll nun für das Teilgebiet 
2 im Norden des Plangebietes die planungsrechtliche Festsetzung erfolgen. Für beide Teilbereiche 
wurden abschnittsweise Entwicklungsmöglichkeiten, Zugangssituationen, Wohnungszuschnitte ein-
schließlich Unterbringung der erforderlichen Stellplätze in Tiefgaragen aufgezeigt.  

Bei mehrfachen Gesprächen mit den jeweils betroffenen Eigentümern wurden diese Planungen über-
einstimmend weiterentwickelt, so dass von einer hohen Mitwirkungsbereitschaft allgemein und konkre-
ten Realisierungsabsichten auch für den Teilbereich 2 ausgegangen werden kann.  



 8  

BPL GI 01/40 „Westanlage/Schanzenstraße“  

 
Abb. 6: Städtebauliches Konzept, Lageplan Gesamtmaßnahme, Ausschnitt (Prof. Meurer/ Frankfurt, 2014) 

Dabei wurden die Anregungen der Eigentümer nach Möglichkeit aufgegriffen und das oben abgebil-
dete Konzept weiterentwickelt. Daher kann es bei einzelnen Festsetzungen zu Abweichungen von 
diesem Konzept kommen, ohne dass jedoch die Grundkonzeption beeinträchtigt wird. Weitere An-
passungen wurden aufgrund der Abstimmungen mit dem Landesamt für Denkmalpflege erforderlich.  

2.1.6 Sonstige Informelle Planungen 

Aus folgenden sonstigen informellen Planungsgrundlagen wurden die planungsrechtlichen Rahmenvor-
gaben für die Aufstellung dieses Bebauungsplanes hergeleitet: 

Masterplan zur gesamträumlichen und strategische Entwicklung (2005) 

Im „Handlungsschwerpunkt Innenstadt“ des als informelle Planungsgrundlage gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 
11 BauGB beschlossenen Masterplanes wird für das Plangebiet eine Umstrukturierung durch den Ab-
bruch leerstehender oder untergenutzter Nebengebäude empfohlen. Im Themenbereich Einzelhandel 
kommt der Masterplan zur Aussage, dass der Abschnitt der Bahnhofstraße im Plangebiet als „B-Lage 
mit Diversifizierungspriorität“ einzustufen ist. 

Gutachten zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (2011) 

Das ebenfalls beschlossene Gutachten belegt für die Universitätsstadt Gießen ein über alle Waren-
gruppen hinweg deutlichen Kaufkraftzufluss und eine auch im interkommunalen Vergleich insgesamt 
überdurchschnittliche Flächenausstattung. Zur Zentrenstruktur in der Stadt Gießen gehört der Zentrale 
Versorgungsbereich Innenstadt („Einkaufsinnenstadt“) und die „Erweiterte Innenstadt“. Das Plangebiet 
liegt für den südlichen Teilbereich entlang der Bahnhofstraße und dem südlichen Abschnitt der Schan-
zenstraße im Zentralen Versorgungsbereich mit dem Oberziel der Sicherung und Weiterentwicklung 
der Versorgungsfunktion. Der übrige Bereich gehört zur erweiterten Innenstadt. Das Plangebiet liegt 
außerhalb der vorhandenen Business Improvement Districts (BIDs). 

Bei den Handlungsansätzen werden u. a. die qualitative Verbesserung der Nebenlagen (Bahnhof-
straße), der Abbau von Leerständen und die wichtige Wohnfunktion der Einkaufsstadt genannt. Grund-
sätzlich ist auf die Einkaufsinnenstadt die Neuansiedlung von großflächigen Betrieben mit nahversor-
gungs- und zentrenrelevanten Kernsortimenten zur Stärkung des gesamtstädtischen Standortgefüges, 
der Bedeutung und Attraktivität des Zentrums bzw. der Gesamtstadt Gießen als Oberzentrum zu len-
ken.  
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Im Plangebiet sind innerhalb der Mischgebiete Einzelhandelsbetriebe bis zur Großflächigkeit zulässig, 
die nach Rechtsprechung ab 800 m² Verkaufsfläche beginnt. Im Plangebiet sind einzelne Läden vor-
handen, die bauleitplanerisch erfasst und gesichert werden. Das ehemalige Farbengeschäft Schanzen-
straße 1-3  wurde zwischenzeitlich für Wohnnutzungen umgebaut. In Randlage der Einkaufsinnenstadt 
können sich Fachgeschäfte ansiedeln, die von den Kunden der Frequenzbringer profitieren. Insgesamt 
sind die Einzelhandels- und Dienstleistungsflächen aus den o. g. Gründen dem Wohnen untergeordnet. 

Vergnügungsstättenkonzept (2011) 

Im beschlossenen flächendeckenden Vergnügungsstättenkonzept werden Ausschlussgebiete, Eignungs-
gebiete und Eignungsgebiete mit Einschränkung definiert. Das Plangebiet liegt im Ausschlussgebiet. 
Demzufolge werden die Vergnügungsstätten durch Festsetzungen des Bebauungsplanes reglementiert.  

Den Vorgaben des Vergnügungsstättenkonzepts folgend wird festgesetzt, dass im Mischgebiet und 
auch im Urbanen Gebiet Vergnügungsstätten nicht zulässig sind. Dies betrifft sowohl die in   § 6 (2) 
Nr. 8 Baunutzungsverordnung/BauNVO als auch die in (3) genannten Arten von Vergnügungsstätten.  

2.1.7 Denkmalschutz, Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb der denkmalgeschützten Gesamtanlage I „Bahnhofstraße – 
Westanlage“, die vorwiegend von gründerzeitlichen Gebäuden geprägt ist. Als konstitutiv wichtiger 
Bestandteil dieser Gesamtanlage liegen die Gebäude Bahnhofstraße 46 – 50 und Westanlage 28 - 
36 im Plangebiet. Darüber hinaus umfasst das Plangebiet die Reste der mittelalterlichen Georgen-
schanze als Bestandteil der Festung Gießen.  

Innerhalb der Gesamtanlage bedürfen alle baulichen Maßnahmen der Abstimmung mit den zuständi-
gen Denkmalschutzbehörden. Mit den Denkmal-Behörden wurden im Vorfeld der Planerstellung in 
2014 Gespräche geführt. Dem Abriss der bestehenden Gebäude um die Fläche für eine Neubebauung 
vorzubereiten, stehen keine grundsätzlichen Bedenken entgegen. Das Landesamt für Denkmalpflege 
fordert jedoch, dass die Traufhöhen der projektierten Gebäude in etwa die Traufhöhe der gegenüber-
liegenden Bebauung in einzelnen Straßenabschnitten aufgreifen. 

Im Bebauungsplan sind die Umgrenzung der Gesamtanlage und die Einzeldenkmale nachrichtlich 
eingetragen.  

 

. 

 

 

 

 

 

Abb. 7: Auszug aus der Denkmaltopographie   
 (http://denkxweb.denkmalpflege-hessen.de, 2014) 
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Seitens der Gartendenkmalpflege sowie der Bodendenkmalpflege wurden bei einem Erhalt der Grün-
fläche (ehemalige Georgenschanze)im zentralen Blockinnenbereich mit ausreichendem Abstand zur 
geplanten Neubebauung sowie mit der Auflage der Überwachung von Erdarbeiten keine Bedenken 
gegenüber der Planung geäußert.  

Das Plangebiet liegt im Bereich der ehemaligen Festungsanlage der Stadt Gießen. Bei Erdarbeiten 
können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, oder  werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler be-
kannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Archäologische Denkmalpflege, oder der 
Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen (§ 21 HDSchG).  

 

Das Plangebiet liegt außerhalb der europäischen „Natura 2000“-Schutzgebiete (FFH-/ Vogelschutz-
gebiete). Weitere Schutzgebiete oder -objekte, wie z. B. Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Trink-
wasserschutzgebiete, gesetzlich geschützte Biotope etc., sind ebenfalls nicht von der Planung betrof-
fen.  

2.1.8 Altlastenverdachtsflächen, Kampfmittelvorbelastung und Bereich des Wasserabflus-
ses bei Starkregen 

Folgende Flächen innerhalb des Plangeltungsbereiches „Teilgebiet II“ sind im Altflächenkataster des 
Landes Hessen bzw. der Altflächendatei der Stadt Gießen erfasst: 

Das städtische Amt für Umwelt und Natur weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass nach derzeitigem 
Kenntnisstand die gesamte Fläche des Geltungsbereichs - genau wie der übrige Innenstadtbereich - 
aufgefüllt ist. Dieses Auffüllmaterial ist in der Regel nicht unbelastet, die abfalltechnische Einstufung 
liegt erfahrungsgemäß im Bereich der LAGA Zuordnungsklassen Z 1.1 bis Z 1.2. Es kommen aber 
auch stärker belastete Chargen vor, wenn sich z.B. PAK-belastete Bestandteile alter Teerdecken im 
Aushub befinden.  

Im Rahmen von Abbruch- und Bauvorhaben im Plangebiet ist das Merkblatt der Regierungspräsidien 
Darmstadt, Gießen und Kassel, Abteilungen Umwelt, zur „Entsorgung von Bauabfällen“ (Baumerkblatt) 
in der jeweils neuesten Fassung zu beachten. 
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Abb. 8: Übersichtskarte Altlasten (Gesamtgebiet) 
(Amt für Umwelt und Natur, Febr. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Plangeltungsbereich liegt aufgrund der innerstädtischen Lage innerhalb eines Bombenabwurfge-
bietes. Im Bebauungsplan ist deshalb ein Hinweis auf das Vorhandensein von Kampfmitteln enthalten. 
Von Kampfmitteln im Untergrund bis 5 m Tiefe muss grundsätzlich ausgegangen werden, soweit nicht 
Teilflächen bereits auf Kampfmittel hin untersucht und ggf. geräumt wurden. Die Eigentümer dieser 
Flächen sind im Zuge der Vorbereitung von bodeneingreifenden Baumaßnahmen zur den Anforderun-
gen der Kampfmittelräumung entsprechenden Sondierung verpflichtet. Die „Allgemeinen Bestimmun-
gen zur Kampfmittelräumung im Lande Hessen“ sind zu beachten. Eine Überprüfung muss auf dem 
neuesten Stand der Technik von einer geeigneten Fachfirma durchgeführt werden.  

Bei Starkregenereignissen kann es in Teilen des Plangebietes zu Überschwemmungen kommen. In der 
Planzeichnung erfolgt deshalb eine entsprechende nachrichtliche Übernahme des betroffenen Berei-
ches des Wasserabflusses bei Starkregen. Gemäß dem Hochwasserrisikomanagement Lahn beträgt 
die Wasserspiegelhöhe für HQ extrem (HQ 1,3* HQ 100) im Bebauungsplangebiet ca. 158,50 m 
ü. NN. Zur Minimierung von Hochwasserschäden sollten in tiefliegenden, hochwassergefährdeten 
Gebäudeteilen nur Nutzungen erfolgen, die möglichst hochwassertolerant sind. Dazu gehört beispiel-
haft: Verwendung von wasserfesten Baustoffen, mobiles Inventar, keine Haustechnik wie Heizungs- 
und Lüftungsanlagen. 

2.2 Städtebaulicher Bestand 

Die bauliche Struktur des Blocks (Gesamtgebiet) ist weitgehend heterogen. Entlang der Bahnhofstraße 
und der Westanlage besteht eine offene Blockrandbebauung, die teilweise mit Gebäuden der Haupt-
nutzung in zweiter Reihe ergänzt ist, mit quartiersprägenden Abständen zur seitlichen Nachbargrenze. 
Die Gebäude umfassen im Regelfall drei oder vier Vollgeschosse; eine normierte Traufhöhe ist jedoch 
selbst an der Bahnhofstraße nicht erkennbar. Die gründerzeitlichen Gebäude haben mit Ausnahme 
der Gebäude Bahnhofstraße 40 (Ersatzbau) und Westanlage 38 (Brache, letzte Nutzung: Tankstelle) 
den zweiten Weltkrieg weitgehend unbeschadet überstanden. Die Dächer zeigen aufgrund sehr un-
terschiedlichen Dachformen und -neigungen und vorhandener Flachdächer ein wenig einheitliches 
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Bild. Der Bereich der westlichen Schanzenstraße ist mit Ausnahme des Gebäudes Schanzenstraße 1-
3 nur mit eingeschossigen Neben- und Lagergebäuden bebaut, die dem Anspruch an ein städtisches 
Straßenbild nicht gerecht werden. Die rückwärtigen Grundstücke werden zur Unterbringung von Stell-
plätzen und für Nebengebäude genutzt. Den Blockinnenbereich dominieren die Reste der Georgen-
schanze, eine ca. 8 – 10 m hohe bauliche Anlage in kreisähnlicher Form, teilweise als „geologische 
Oase“ angelegt, teilweise überwachsen mit wenig gepflegter Spontanvegetation, die der Öffentlichkeit 
nur eingeschränkt zur Verfügung steht.  

             
Abb. 9: Schrägaufnahme des Blocks, Blick in etwa nach Südost (Quelle: Stadtplanungsamt Gießen).  

Das Plangebiet wird überwiegend wohnlich genutzt. Zudem bestehen in der Erdgeschosszone vor 
allem in der Bahnhofstraße Läden und Dienstleistungsangebote, sowie weitere gastronomische Be-
triebe, wie das Alt-Gießen (ergänzt mit Biergarten und Hotelbetrieb). Die Diskothek „Haarlem“ wurde 
in 2018 geschlossen. Die ehemalige Tankstelle im Einmündungsbereich der Schanzenstraße in die 
Westanlage wurde in den letzten Jahren zurückgebaut. Einzelne Gebäude (Westanlage 36) oder 
Gebäudeteile stehen leer. 

2.3 Naturräumlicher Bestand  

Das Plangebiet (Gesamtgebiet) gehört zum Naturraum des Lahntals, ist aber komplett durch menschli-
che Nutzungen überprägt. Es herrscht ein extrem hoher Versiegelungsgrad, und auch in den Gärten 
und Grünflächen ist aufgrund der langen Siedlungstätigkeit und den damit verbundenen Bodenverla-
gerungen kein natürlicher Boden mehr vorhanden. Offene Gewässer gibt es nicht; der noch 1900 
vorhandene Stadtbach ist nicht mehr zu lokalisieren und vermutlich in einen unterirdischen Kanal ver-
legt worden (siehe Kap. 5). Lokalklimatisch gehört das Plangebiet zum Siedlungsbereich mit mäßiger 
bis hoher bioklimatischer Belastung und hoher verkehrsbedingter Luftbelastung (ausführlicher Kap. 5).   
Ein Großteil des Plangebiets umfasst Häuser und versiegelte Fläche mit wenigen Lebensmöglichkeiten 
für wildlebende Pflanzen und Tiere. Der zentrale Blockbereich um die ehemalige Schanze herum ist 
dagegen als Grünfläche bzw. Garten gestaltet und mit zum Teil dichtem Gehölzbewuchs bestanden. 
Einige markante Einzelbäume prägen den rückwärtigen Bereich. Zu einzelnen, insbesondere arten-
schutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzenarten vgl. Kap. 5. 

Bahnhofstraße 

Westanlage 

Schanzenstraße 



 13 

BPL GI 01/40 „Westanlage/Schanzenstraße“  

3. Erläuterungen zu den Planfestsetzungen 

3.1 Städtebauliche Konzeption 

Der im Plangebiet befindliche Teil des Sanierungsgebiets „Schanzenstraße/Mühlstraße“ soll entspre-
chend der Sanierungsziele aufgewertet werden. Die vorliegende Planung führt die Ergebnisse der 
städtebaulichen Rahmenplanung fort. Die Ziele dieser Planung wurden für den zwischen den Straßen 
Westanlage, Bahnhofstraße und Schanzenstraße liegenden Bereich, im Rahmenplan als „Block 8“ 
bezeichnet, überprüft und weiterentwickelt. 

Der Bebauungsplan dient der Sicherung der o. g. Planungsziele in der Umsetzung. Durch seine Fest-
setzungen sollen bestimmte Nutzungsarten im Plangebiet nachhaltig gestärkt und weiterentwickelt, der 
Erhalt und die Aufwertung der innerstädtischen Wohnfunktion sowie die Gewerbe- und Dienstleistungs-
flächen an der Bahnhofstraße gesichert werden. Der Rahmenplan sieht eine Klassifizierung des Block-
bereichs gemäß BauNVO in Mischgebiet (MI) im Bereich der Westanlage und Bahnhofstrasse sowie 
in Allgemeines Wohngebiet (WA) im Kernbereich Bereich der Schanzenstrasse vor. Diese Grundein-
stufung wird im vorliegenden Konzept grundsätzlich beibehalten. Für das Teilgebiet II zwischen Bahn-
hofstraße, Westanlage und Schanzenstraße wird jetzt die in 2017 neu eingeführte Baugebietskatego-
rie Urbanes Gebiet (MU) festgesetzt. Damit wird in diesem innerstädtischen Gebiet die räumliche Nähe 
der dort wichtigen Funktionen Wohnen, Arbeiten und Versorgung durch die ermöglichte höhere bau-
liche Ausnutzung erleichtert.  

Im Vordergrund stehen die  Neubebauung entlang der Schanzenstraße  mit angemessener Nachver-
dichtungsmöglichkeit in dem durch alten Baumbestand geprägten Blockinnenbereich. An dieser Stelle 
befindet sich die Georgenschanze, letzter Rest der mittelalterlichen Festung Gießen, denkmalge-
schützte Grünfläche und Bodendenkmal. Als „Grüne Mitte“ soll diese zu einem attraktiven Wohnum-
feld beitragen. 

Die bauliche Weiterentwicklung entlang der Schanzenstraße bis zur Westanlage ist städtebauliches 
Ziel und soll durch drei- bis viergeschossige Wohngebäude oder auch ein Hotelgebäude erfolgen, die 
mit einem städtisch üblichen hohen Sockel und mit geneigten Dächern in traufständiger Bauweise 
errichtet werden. Dabei wird auf die Traufhöhe der gegenüberliegenden Gebäude Rücksicht genom-
men, so dass ein beiderseits der Schanzenstraße einheitliches städtebauliches Bild entsteht. Ebenso 
sollen nach Möglichkeit die Gebäudeabstände und –kubaturen der gegenüberliegenden Bebauung, 
außer beim Hotel-Neubau, aufgegriffen und auf diese Weise eine vergleichbare Baustruktur entwickelt. 
Die Bebauung an der Ecke Westanlage/Schanzenstraße wird das Stadtbild prägen und kann damit 
höher ausgebildet werden.  

 

Zumindest zur Westanlage hin ist in diesem Gebäude eine gewerbliche Nutzung aufzunehmen. Die 
Freiflächen, die zwischen den Gebäuden im Blockinnenbereich übernehmen wichtige Funktionen zur 
Durchgrünung und Vernetzung der Biotopstrukturen in der Innenstadt. 

Zur Erreichung der gemäß den Zielen der Rahmenplanung angestrebten urbanen Qualität und der 
Stärkung der Aufenthaltsqualität ist die Gestaltung der Freiräume durch Schaffung begrünter, verkehrs-
freier Zonen im Blockinnenbereich sowie die großflächige Entsiegelung weiter Teilbereiche von Be-
deutung. Daraus ergibt sich die Forderung der Unterbringung von neuen Stellplätzen in Tiefgaragen. 
Das oberirdische Parken ist auf wenige Ausnahmen, wie z. B. erforderliche Behindertenstellplätze 
bzw. auf den genehmigten Bestand zu beschränken. 
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3.2 Art der baulichen Nutzung 

Zurzeit sind in der vorhandenen Bebauung an der Bahnhofstraße erdgeschossig überwiegend Einzel-
handels-, Dienstleistungs- oder gastronomische Betriebe angesiedelt. In den Obergeschossen über-
wiegt die Wohnnutzung, untergeordnet sind Dienstleistungsbetriebe oder freie Berufe angesiedelt. Un-
ter Berücksichtigung der vorhandenen Nutzungen, der Sanierungsrahmenplanung und der städtebau-
lichen Zielsetzung folgend wird das Plangebiet an der Bahnhofstraße als Urbanes Gebiet festgesetzt.  

Urbane Gebiete (MU) dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozi-
alen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die Nut-
zungsmischung muss nicht gleichwertig sein. Die allgemein zulässigen Nutzungen ergeben sich grund-
sätzlich aus § 6 a Abs. 2 BauNVO. Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht in den 
Bebauungsplan aufgenommen.  

Vergnügungsstätten jeglicher Art, und damit auch die gem. § 6 a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zulässigen Vergnügungsstätten, sind nicht zulässig, davon ihnen Störungen der Wohnruhe ausgehen 
sowie ein downtrading-Prozess im Wohnumfeld ausgehen können. Ergänzend hierzu sind auch Ein-
zelhandelsbetriebe mit einem erotischen Warensortiment sowie aller Arten von auf die Darbietung 
oder Handlungen mit sexuellem Inhalt ausgerichteten Einrichtungen und Betriebe im gesamten Plange-
biet nicht zulässig. Derartige Nutzungen (beispielsweise Nachtlokale jeglicher Art, Diskotheken sowie 
Spiel- und Automatenhallen usw.) vertragen sich aufgrund ihrer häufig negativen Auswirkungen nicht 
mit der benachbarten Bebauung, sowohl unter immissionsschutzrechtlichen Gesichtspunkten (Öffnungs-
zeiten in den späten Abend- bis in die frühen Morgenstunden) als auch in gestalterischer Hinsicht, und 
sind insofern im Plangebiet generell nicht gewünscht. Die zumeist mit Vergnügungsstätten verbundenen 
Störungen sollen auf jeden Fall vermieden werden. Das Plangebiet ist durch einige bestehende Ver-
gnügungsstätten im näheren Umfeld (Bahnhofstraße, Schanzenstraße) vorbelastet, eine weitere An-
siedlung derartiger Nutzungen soll unbedingt vermieden werden, um die Wohnumfeldsituation und 
die Aufenthaltsqualität im Freien nicht weiter negativ zu belasten. Im Stadtgebiet sind an anderen 
Stellen bereits Standorte vorhanden, an denen Vergnügungsstätten grundsätzlich möglich und umsetz-
bar sind. 

Die an der Schanzenstraße geplante Neubebauung hat die Errichtung mehrerer Gebäude für Hotel- 
und auch Wohnnutzungen zum Ziel, so dass hier ein  Urbanes Gebiet festgesetzt wird. Damit folgt 
der Bebauungsplan der Empfehlung der Sanierungsplanung, auch wenn die Abgrenzung aufgrund 
der genaueren Betrachtungsebene etwas abweicht.  

Das Urbane Gebiet wird auch durch die Lärmvorbelastung im zur Westanlage und Main-Weser-Bahn 
hin ausgerichteten Teilbereich begründet, da gegenüber dem (angrenzend festgesetzten) Mischgebiet 
tagsüber eine 3dB(A) höhere Lärmbelastung (durch Anlagenlärm) zulässig ist.  

3.3 Maß der baulichen Nutzung 

Die bestehende und zur Erhaltung vorgesehene Bebauung soll hinsichtlich des Maßes der baulichen 
Nutzung weitestgehend entsprechend der vorhandenen Bausubstanz unter Berücksichtigung der inner-
städtischen Lage und der stark verdichteten Bebauung festgesetzt werden. Demzufolge wird die Grund-
flächenzahl (GRZ) in dem Urbanen Gebiet mit 0,70 als Höchstmaß festgesetzt, was zugleich dem 
Bestand entspricht und die gem. § 17 BauNVO zulässigen Obergrenzen berücksichtigt.  

Die verbleibenden Grundstücksfreiflächen sind weitgehend oder vollständig als Erschließungs- oder 
Hof- bzw. Stellplatzflächen ausgebildet. Daher darf im Urbanen Gebiet  MU die zulässige Grundfläche 
durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 
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Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,90 überschritten werden. 
Auf diese Erschließungsflächen der Grundstücke soll auch in Zukunft nicht verzichtet werden. Gerade 
im Hinblick auf die Bedeutung der Bahnhofstraße als Geschäftszone und der dementsprechenden Nut-
zung der Erdgeschossebene soll eine nahezu vollständige bauliche Ausnutzung der begrenzten Frei-
flächen ermöglicht werden, um diese Einzelhandelslage auch künftig zu stärken.  

Die Geschossflächenzahl (GFZ) wird, ebenfalls orientiert am Bestand, mit maximal 2,5 festgesetzt, 
was im Urbanen Gebiet im Gegensatz zum Mischgebiet ohne besondere städtebauliche Gründe mög-
lich und bezüglich der städtebaulichen Gesamtsituation angemessen ist. Teilweise ist eine Nachver-
dichtung in geringem Umfang möglich. Der Bestand ist darüber hinaus jedoch auch durch die Festset-
zung von Baufenstern und der Zahl der zulässigen Vollgeschosse gefasst, so dass größere bauliche 
Veränderungen nicht möglich sind.  

Eine weitere Gliederung innerhalb der Baugebiete findet in Abhängigkeit von der Struktur des bauli-
chen Bestandes und den Anforderungen an die zukünftige Stadtgestaltung hinsichtlich der Zahl der 
Vollgeschosse statt. Dabei wird die Zahl der Vollgeschosse baufensterbezogen festgesetzt. Da die 
Gebäude als Raumkanten im Straßenraum eine hohe stadtbildwirksame Bedeutung haben, ist die Fest-
setzung eines Mindestmaßes sinnvoll und begründbar. So ist gewährleistet, dass bei einer eventuellen 
Neubebauung eine angemessene Raumkante wiederhergestellt wird und kein Bruch in der Höhenab-
folge der Gebäude entsteht. Für den überwiegenden Teil der Bebauung an der Bahnhofstraße und der 
Westanlage wird eine drei bis viergeschossige Bebauung festgesetzt. Die vorhandenen Gebäude wei-
sen drei oder vier Vollgeschosse auf und definieren damit den festgesetzten Rahmen, welcher der 
innerstädtischen Lage angemessen ist.  

Entlang der Bahnhofstraße spielt neben der Geschossigkeit die Traufhöhe im Straßenbild eine maßge-
bende Rolle. Eine einheitliche Traufhöhe ist dabei allerdings nicht gegeben. Deshalb orientiert sich die 
Festsetzung einer Traufhöhe von  

- an der Bahnhofstraße maximal 15,0 m 

- an der Westanlage maximal 13,5 m und 

- an der Schanzenstraße maximal 11,5 m 

an der jeweils größten vorhandenen Traufhöhe, die beispielsweise  an dem Eckgebäude Westan-
lage/Bahnhofstraße und  an dem Flachdachgebäude in der Bahnhofstraße 45 als Oberkante der 
Attika zu finden ist. Unter Traufhöhe ist die Höhenlage der Schnittlinie zwischen der aufgehenden 
Außenwand und der Dachhaut zu verstehen. Bei Flachdächern ist die obere Begrenzung der Außen-
wand maßgebend. Damit ist die höchstzulässige Gebäudehöhe hinreichend bestimmt, ohne zu stark 
auf das Einzelgebäude abgestimmte Vorgaben zu treffen. Die vorgegebene Höhe soll nicht überschrit-
ten werden, um den städtebaulichen Rahmen der historisch geprägten Bebauung nicht zu sprengen. 

Bei Eckgebäuden gilt die jeweils höhere Traufhöhe als Obergrenze, um die sonstigen Nachteile einer 
Ecklage teilweise zu kompensieren. 

3.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, sonstige Festsetzungen 

Im Plangebiet wird keine Bauweise festgesetzt, da die größtenteils historisch entwickelte Baustruktur 
zu unterschiedlich ausfällt und teilweise auch nicht der Definition der Bauweise gemäß BauNVO ent-
spricht. Hierzu besteht auch kein Festsetzungserfordernis. 
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Zur Regelung der überbaubaren Grundstücksfläche werden im Bebauungsplan Baulinien und Baugren-
zen festgesetzt. Die Abgrenzungen orientieren sich am Bestand und an den in der städtebaulichen 
Rahmenplanung bzw. bisherigen konzeptionellen Vorabstimmung projektierten Gebäuden.  

Ist eine Baulinie festgesetzt, muss grundsätzlich auf diese Linie gebaut werden. Allerdings ist ausnahms-
weise ein Vor- oder Zurücktreten von der Baulinie bis zu 1,0 m Tiefe auf einer Länge von höchstens 
7,5 m zulässig. Damit wird den bestehenden Fassadenvor- und -rücksprüngen an der Bahnhofstraße 
und Westanlage Rechnung getragen. Auch für die projektierten Neubauvorhaben ergibt sich durch 
diese Ausnahmeregelung die Möglichkeit einer abwechslungsreichen, gegliederten Fassadenausbil-
dung, ohne dass dabei die städtebaulich prägnanten Baufluchten entlang der Straßen in der Wahr-
nehmung verschwimmen. Darüber hinaus enthält der Bebauungsplan weitere Regelungen für Über-
schreitungen der Baulinien entlang der Bahnhofstraße und der Schanzenstraße für Dachüberstände, 
untergeordneten Gebäudeteile wie z. B. Balkone in den Obergeschossen, für Schaufenster-Vordächer 
etc. zur Sicherung des Bestands, sofern eine lichte Durchgangshöhe an den Straße von 3,0 m verbleibt.  

Das zunächst vorgelegte Konzept für den Neubau eines Hotels in der Schanzenstraße wurde weiter-
entwickelt, sodass sich die zukünftige Bebauung in die historisch noch vorhandene städtebauliche 
Struktur besser einfügt. 

Alter Entwurf Ansicht Schanzenstraße 

 

Für den Hotel-Neubau wird aufgrund seiner Gebäudelänge zusätzlich festgesetzt, dass ein straßensei-
tig besonders wirksamer Rücksprung von der festgesetzten Baulinie (auf der Straßenbegrenzungslinie) 
mit mindestens 6,00 m Breite und mindestens 4,00 m Tiefe, ungefähr in Mittellage (mit jeweils 12 m-
Spielraum beidseits der tatsächlichen Gebäudemitte) des Gebäudes, vorgesehen werden muss, um 
die Körnigkeit der Gründerzeit-Bebauung auf der anderen Straßenseite sowie auch die Gebäudedi-
mensionierung des Meurer-Rahmenplanes ausreichend zu berücksichtigen. Für diesen Rücksprung bie-
tet sich der Haupteingangsbereich des Hotels an, der entsprechend und ohne größeren Aufwand in 
die Gebäudefront eingerückt werden kann. Die in den drei Vollgeschossen darüber auf dieser Seite 
weg fallenden je 2 Zimmer können in einer zusätzlichen Dachgeschoss-Ebene mit steiler Mansarde an 
der Ecke zur Westanlage (über)kompensiert werden. 

 

 

 

 

Im weiteren, östlichen Verlauf der Schanzenstraße sind die niedrigeren Traufhöhen der gegenüberlie-
genden, nördlichen Bebauung entlang der Schanzenstraße für den Neubau maßgeblich. 
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Ansicht Schanzenstraße 

 

Die neue Eckbebauung Schanzenstraße/Westanlage nimmt die Traufhöhen der Gebäude entlang der 
Westanlage auf. 

Ansicht Westanlage 

 

Rückwärtig und seitlich, sofern damit nicht die Fassung eines Platzes exakt festgelegt werden soll, 
werden Baugrenzen festgesetzt, die durch Gebäude und Gebäudeteile nicht überschritten werden 
dürfen. Der Bebauungsplan eröffnet jedoch ausnahmsweise die Möglichkeit, dass eine Überschreitung 
der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile bis zu einer Tiefe von 1,00 m und einer Breite 
von höchstens 5,00 m zulässig ist. Ebenso wie bei der Ausnahmeregelung für Baulinien soll hier ei-
nerseits der Bestand gesichert, andererseits für Neubauvorhaben eine gegliederte Gestaltung der Fas-
saden erleichtert werden.  

Für das Alt-Gießen-Areal wurden nach ebenfalls erfolgter konzeptioneller Vorabstimmung die folgen-
den Festsetzungen getroffen bzw. gegenüber dem 1. Entwurf geändert: 

- Die Ringel´sche Villa wird als Einzelkulturdenkmal wie üblich mit einer separaten Baulinie ent-
lang der Außenform des Gebäudes auch planungsrechtlich abgesichert; die im 1. Entwurf noch 
mit der Nachbarbebauung auf dem Tankstellen- und Haarlem-Areal verbundene überbaubare 
Grundstücksfläche ist nicht mehr erforderlich, da das dortige Baufenster an die vorabgestimmte 
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Konzeption für den Hotel-Neubau, mit ausreichendem Achtungsabstand gegenüber der Villa, an-
gepasst wurde. 

- Neben dem im Kurvenbereich der Schanzenstraße auf einer Verkehrsfläche besonderer Zweck-
bestimmung geplanten Platz wird eine überbaubare Grundstücksfläche für einen viergeschossi-
gen Anbau an den neben dem Hotel geplanten Neubau eines Wohnhauses festgesetzt. Da es 
hier nicht zu einer privaten und vorgezogenen Grenzneuordnung gekommen ist – von der u.a. 
auch das Meurer-Konzept ausgegangen ist -, kann das Wohngebäude auf der vorhandenen 
Grundstücksgrenze nur mit einer Grenz-/Brandwand ohne Fenster ausgeführt werden. Da aber 
noch ausreichend Abstand zum geplanten Platz (Pocket park) vorhanden ist, soll ein gleich tie-
fer/hoher und gestalterisch mit diesem Wohngebäude abgestimmter Anbau zum Platz hin (mög-
lichst mit einer gastronomischen Nutzung im Erdgeschoss) einen städtebaulich angemessenen 
Abschluss (mit Fenstern) bilden. Hierdurch wird eine stadträumlich besondere Situation an expo-
nierter Stelle und vergleichbar mit der Randbebauung des Platzes an der Johannette-Lein-Gasse- 
ermöglicht und ein Kompromiss zwischen ausreichender Platzgröße und wirtschaftlicher Ausnut-
zung erzielt. 

- Für den im Blockinnenbereich und an der Grundstücksgrenze (zum geplanten Hotel) liegenden 
Backsteinbau wurde nach intensiver Variantendiskussion, Überprüfung des Denkmalstatus dieses 
Altbaus und konzeptioneller Vorabstimmung mit dem Eigentümer die überbaubare Grundstücks-
fläche gegenüber dem 1. Planentwurf geändert, so dass eine Erhaltung dieses Gebäudes auch 
planungsrechtlich abgesichert wird. Aus abstandsrechtlichen Gründen müssen sowohl entlang 
der rückwärtig geplanten Wand des Hotel-Neubaus als auch entlang der Rückwand dieses Back-
steinbaus Baulinien festgesetzt werden. In Gegenlage des Backsteinbaus wird auf diesem Grund-
stück ein Baurecht für ein korrespondierenden Neubau geschaffen, um i.V.m. dem zwischen die-
sen Gebäuden einzurichtenden Gehrecht für die Allgemeinheit eine außergewöhnliche, erleb-
bare stadträumliche Situation („Alt und Neu“) zu schaffen. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind Tiefgaragen zulässig. Zur Unterbringung der 
bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplätze und zur wirtschaftlichen Dimensionierung ist ein unter-
irdisches Hervorstehen über die Hochbauten hinaus erforderlich. Da die genaue Lage der Tiefgarage 
von der Anzahl der erforderlichen Stellplätze abhängig, die auf der Ebene der Bebauungsplanung 
nicht endgültig feststeht, ist hier ein Planungsspielraum erforderlich, so dass keine weiteren Regelungen 
zur Ausdehnung der Tiefgarage getroffen werden. Tiefgaragen sind zudem vollständig unterirdisch 
anzulegen. Damit werden Tiefgaragen, die nur halb versenkt sind, ausgeschlossen, da diese sowohl 
immissionsschutzmäßig als auch gestalterisch bei einer offenen Bauweise nicht verträglich sind. Die 
Tiefgaragendächer müssen ggf. begrünt werden, damit die Festsetzung zur Grundstücksfreiflächenge-
staltung eingehalten werden kann. 

Auch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO dürfen außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen errichtet werden. Dabei handelt es sich um untergeordnete Schuppen, Gartenhäuser, Müllbe-
hälter etc., welche die städtebauliche Struktur nicht wesentlich stören. 

Förderlich für einen „grünen“ Blockinnenbereich ist die Festsetzung, dass in den Wohngebieten ober-
irdische Stellplätze und Garagen, ausgenommen Stellplätze für behinderte Personen und die zum Of-
fenlage-Zeitraum bereits genehmigten Stellplätze, unzulässig sind. Damit soll eine weitere Versiege-
lung der Grundstücksfreiflächen über das wie oben bereits erläuterte Maß hinaus verhindert werden. 
Der Nachweis, dass die erforderlichen Stellplätze in den Tiefgaragen untergebracht werden können, 
wurde im Zuge der städtebaulichen Rahmenplanung erbracht.  
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Zudem können Stellplätze noch innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und dort auch als 
(automatische) Stapelanlagen eingerichtet werden. 

3.5 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach Landesrecht (HBO) 

Alle baulichen Maßnahmen tragen in der Wahl ihrer Gestaltung grundsätzlich dazu bei, die bauge-
schichtliche Bedeutung, die erhaltenswerte Eigenart und somit auch die Identität der gewachsenen 
Siedlungsstrukturen zu bewahren und zu stärken. Auf der Grundlage der Ermächtigung des § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 und 3 HBO sind daher bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 
in den Bebauungsplan Nr. GI 01/40 „Westanlage/Schanzenstraße“ aufgenommen worden. Gegen-
stand sind Festsetzungen zur Dachgestaltung und zu Dachaufbauten, zur Gestaltung von Abfall- und 
Wertstoffbehältern sowie von Einfriedungen. 

Auf eine separate Gestaltungssatzung, wie beim Nachbar-Bebauungsplan „Reichensand/Bahnhof-
straße“ erstellt, wurde verzichtet, weil im Plangebiet „Westanlage/Schanzenstraße“ aufgrund der He-
terogenität der Baustruktur keine – im Übrigen auch nur mit großem Aufwand zu erarbeitende – Typo-
logie einheitlicher Gestaltelemente möglich und angemessen ist. Zudem ist es ausreichend, wenn ein-
zelne bzw. folgende baugestalterische Regelungsinhalte gemäß § 91 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB 
als eigenständige Gestaltungssatzung in den Bebauungsplan integriert werden. 

Dachgestaltung und Dachaufbauten 

Der Bebauungsplan setzt fest, dass im Urbanen Gebiet Flachdächer und flach geneigte Dächer mit 
einer Dachneigung von maximal 5° sowie Satteldächer mit einer Dachneigung von 30 bis maximal 
50° (alter Teilung) und Mansarddächer (30-50° Neigung) zulässig sind. Wird die Dachneigung von 
Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO und untergeordneten Anbauten nicht den Hauptgebäuden ange-
passt, darf diese maximal 5° betragen. Staffelgeschosse sind umlaufend um mindestens 1,0 m gegen-
über den Außenwänden der darunter liegenden Geschosse zurückzusetzen. Die Verwendung von 
spiegelnden oder stark reflektieren Materialien für die Dacheindeckung ist mit Ausnahme von Anlagen 
zur Nutzung solarer Solarenergie unzulässig.  

Haustechnische Aufbauten auf den Dachflächen sind nur bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m und 
einer Breite und Tiefe von maximal 3,0 m und nur in grauer Farbe zulässig. Sie müssen um mindestens 
2,0 m gegenüber der Außenwand des darunter liegenden Geschosses zurückgesetzt werden. Aufge-
ständerte Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind außerhalb von begrünten Dachflächen 
bis zu einer Höhe von maximal 1,0 m und einer Breite von maximal 2,0 m zulässig, wenn die Anlagen 
ihrer jeweiligen Höhe entsprechend von der nächstgelegenen Fassade des darunter liegenden Ge-
schosses abgerückt werden. Auf Dächern mit einer Neigung von über 5° sind aufgeständerte Anlagen 
zur Nutzung solarer Strahlungsenergie unzulässig.  

Die o.g. Festsetzungen für Staffelgeschosse und aufgeständerte Solaranlagen gelten nicht für Gebäude 
mit festgesetzter Baulinie. 

Alle Festsetzungen sollen vor dem Hintergrund der im näheren Umfeld vorhandenen Bebauung insge-
samt zu einem ruhigen Erscheinungsbild der Dachlandschaft und mithin des Gesamtbereiches beitra-
gen. 

 

Abfall- und Wertstoffbehälter 

Auch der erforderliche Umfang an Abfall- und Wertstoffbehältern kann sich negativ auf das Straßen- 
und das Ortsbild auswirken. Der Bebauungsplan setzt daher fest, dass die Standflächen für bewegliche 
Abfall- und Wertstoffbehälter so anzuordnen oder abzuschirmen sind, dass sie von den öffentlichen 
Verkehrsflächen und den Nachbargrundstücken nicht einsehbar sind. 
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Einfriedungen 

Einfriedungen sind unter anderem zur Dokumentation von Grundstücksgrenzen und der Eigentumsver-
hältnisse erforderlich. Einfriedungen können allerdings auch unerwünschte Trennwirkungen begrün-
den. Solche das Ortsbild beeinträchtigende Trennwirkungen sollen im Plangebiet ausgeschlossen wer-
den. Der Bebauungsplan setzt daher fest, dass zum öffentlichen Raum hin Grundstückseinfriedungen 
nur in Form von Mauern, Hecken und Zäunen bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m zulässig sind. 
Zaunanlagen sind mit einheimischen Laubgehölzen oder Kletterpflanzen zu begrünen. 

3.6 Verkehr 

Straßenführung 

Das Plangebiet (Gesamtgebiet) grenzt im Westen an die Westanlage, im Süden an die Bahnhofstraße 
und im Norden und Osten an die Schanzenstraße, welche die äußere Erschließung sicherstellen. Über 
die Westanlage und die Gabelsberger Straße ist zudem die Anbindung an die überörtlichen Verkehrs-
wege sichergestellt. Die Bahnhofstraße wurde auf der Höhe des Plangebietes zur Einbahnstraße um-
gestaltet und hinsichtlich der Aufenthaltsqualität und der Belange der Fußgänger aufgewertet. In der 
Bahnhofstraße findet Busverkehr in Richtung der Einbahnstraße statt. Ebenfalls neu gestaltet im Sinne 
einer Anliegerstraße wurde die Schanzenstraße, deren hochwertiger Ausbau zu einer Aufwertung des 
Umfeldes beiträgt.  

Fahrrad- und Fußwege 

Angrenzend an das Plangebiet sind u. a. durch den teilweise verkehrsberuhigten Ausbau der Bahn-
hofstraße im Umfeld der Gießener Fußgängerzone sehr gute Fahrrad- und Fußwegeverbindungen vor-
handen. Aufgrund der vergleichsweise geringen Verkehrsmengen wurden in der Vergangenheit keine 
separaten Radwege ausgewiesen. Eine Ausnahme hiervon stellt der Fahrrad-Schutzstreifen in der Bahn-
hofstraße dar, der das gefahrlose Fahren gegen die dortige Einbahnrichtung ermöglichen soll. 

Öffentlicher Nahverkehr 

In den an das Plangebiet angrenzenden Straßen liegen mehrere Bushaltestellen. Der zentrale Bushal-
teplatz am Marktplatz befindet sich in fußläufiger Erreichbarkeit, ebenso wie der Bahnhof und der 
Bahnhaltepunkt Oswaldsgarten. Durch den Bebauungsplan werden keine Änderungen am ÖPNV-Netz 
hervorgerufen.  

Ruhender Verkehr 

In der Bahnhofstraße und in der Schanzenstraße befinden sich im Straßenraum angeordnete öffentli-
che Haltebuchten für Kurzzeitparken und Ladezonen zur Andienung der umliegenden Geschäfte. Ein 
Halten an der Westanlage ist dagegen aufgrund der hohen Verkehrsdichte nicht möglich.  

Im Plangebiet selbst dominant ist die befestigte Fläche im Blockinnenbereich hinter den Gebäuden an 
der Westanlage, die vorrangig dem Parken der Anwohner dient. Ein Teil der bauordnungsrechtlich 
erforderlichen Stellplätze für die Liegenschaft Westanlage 30 und 32 werden in einem Garagenge-
schoss, das von der Westanlage aus als Kellergeschoss, rückwärtig jedoch als Erdgeschoss in Erschei-
nung tritt, nachgewiesen. Die bestehenden Parkplätze genießen Bestandsschutz. Zudem finden sich 
im Plangebiet weitere einzelne Anwohnerstellplätze auf den jeweiligen Grundstücksfreiflächen.  
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3.7 Ver- und Entsorgung 

Wasserversorgung 

Die bebauten Bereiche sind an das öffentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossen. Die projektier-
ten Gebäude an der Westanlage und an der Schanzenstraße können nach dem aktuellen Stand der 
Informationen ebenfalls angeschlossen werden.  

Für die geplanten Liegenschaften ist eine Löschwasserversorgung als Grundschutz von mindestens 
1600 l/min über einen Zeitraum von zwei Stunden sicherzustellen und vorzusehen. Entsprechende 
Leitungen sind in der Bahnhofstraße, in der Westanlage und in der Schanzenstraße vorhanden. Es 
wird derzeit davon ausgegangen, dass die Löschwasser-Grundversorgung aus dem öffentlichen Trink-
wassernetz zur Verfügung gestellt werden kann. 

Die Anforderungen seitens des Brand- und Bevölkerungsschutzes hinsichtlich von Feuerwehrzufahrten, 
Bewegungs- und Aufstellflächen, der uneingeschränkten Nutzbarkeit (keine Bestuhlung, Buden) und zu 
Baum- und Gehölzpflanzungen sind bei der Objektplanung zur Gestaltung der Freiflächen einschließ-
lich der Anbindungen an die Bahnhofstraße, die Westanlage und die Schanzenstraße zu beachten.  

Abwasserentsorgung 

Die bebauten Bereiche sind über ein Mischsystem und in der Westanlage über ein Trennsystem an 
das öffentliche Abwasserentsorgungsnetz angeschlossen. Die projektierten Gebäude an der Westan-
lage und an der Schanzenstraße können nach dem aktuellen Stand der Informationen an das Abwas-
serentsorgungsnetz angeschlossen werden, wobei im Zuge der Sanierung der Schanzenstraße auch 
ein Regenwasserkanal verlegt wurde, an den sich alle Neubauten anzuschließen haben. 

Bei rückwärtigen Neubauten ist die Hausentwässerung über eigene Hausanschlüsse oder dinglich ge-
sichert an das öffentliche Kanalnetz im Straßenraum vorzunehmen. 

Niederschlagswasser 

Zur Entlastung der Abwasseranlagen, Vermeidung von Überschwemmungsgefahren und zur Schonung 
des Wasserhaushaltes ist es grundsätzlich erforderlich, Niederschlagswasser zu sammeln, zu nutzen 
und in geeigneten Fällen zu versickern. 

Die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes, des Hessischen Wassergesetzes und der städtischen Ab-
wassersatzung sind zu beachten. Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt 
über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, 
soweit dem weder wasserrechtlichen noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 WHG). Das Einleiten von Grund- und Quellwasser 
in die Abwasseranlage über Drainagen ist gem. § 11 Abs. 5 der Abwassersatzung unzulässig.  

Über diese Maßnahmen zur Sammlung und Verwendung des Regenwassers hinaus sollen Flächen 
soweit wie möglich in wasserdurchlässiger Form hergestellt werden. Eine Befestigung von Wegen und 
Pkw-Stellplätzen ist daher nur in gepflasterter oder sonstiger wasserdurchlässiger Weise zulässig, so-
fern dadurch das Grundwasser nicht gefährdet wird. Davon ausgenommen sind Flächen, die von 
Tiefgaragen unterbaut sind.  

Zudem ist aus ökologischen Gründen eine Nutzung des auf den Dachflächen anfallenden Nieder-
schlagswassers sinnvoll. Beispielsweise kann das Wasser gesammelt und über eine bedarfsgerechte 
und für eine ganzjährige Nutzung dimensionierte Regenwassernutzungsanlage einer Verwertung (Toi-
lettenspülung etc.) zugeführt werden.  
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Energie- und Wärmeversorgung 

Der Altbestand ist in ausreichender Weise an das Infrastrukturnetz angebunden. Die projektierten Ge-
bäude an der Westanlage und an der Schanzenstraße können nach dem aktuellen Stand der Informa-
tionen an das vorhandene Leitungsnetz angeschlossen werden. 

In der Bahnhofstraße und der Schanzenstraße sind Fernwärmeleitungen vorhanden. Es besteht daher  
die Möglichkeit zum Anschluss. Da eine Fernwärmenutzung aus allgemeinen energieökologischen 
Gründen und im Sinne des Klimaschutzes sinnvoll ist, wird die Verwendung von Fernwärme zum Hei-
zen empfohlen, soweit sich aus den Verpflichtungen des Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetzes nichts 
anderes ergibt. 

Telekommunikationslinien 

In der Westanlage, Schanzenstraße und Bahnhofstraße sind unterirdische Telekommunikationslinien 
vorhanden. In den bebauten Gebieten sind Hausanschlussleitungen vorhanden, die jedoch üblicher-
weise im Bebauungsplan nicht gesichert werden.  

Der westliche Bereich des Plangebietes wird von Richtfunktrassen überzogen, die die maximale Be-
bauungshöhe einschränken. Die projektierte Neuplanung geht über die im Bestand vorhandenen Ge-
bäudehöhen nicht hinaus. Die Richtfunktrassen gehen von dem deutlich höher gelegenen Gebäude 
des Fernmeldeamtes (Liebigstraße 14-16) aus, so dass mit Beschränkungen der Bauhöhen nicht zu 
rechnen ist. 

4. Immissionsschutz 

Die Lärmbelastung im Plangebiet (Gesamtgebiet) wird wesentlich durch den Straßenverkehrslärm, hier 
besonders von der Westanlage, geprägt. Zudem gehen auch von der Main–Weser–Bahn erhebliche 
Emissionen aus. Andere Lärmarten (Anlagenlärm) kommen im Gebiet selbst nicht vor.  

Daher wurde zur Erstellung des 1. Planentwurfes für das Gesamtgebiet eine Lärmbegutachtung (Büro 
für Schallschutz/Solms, 2-2015) beauftragt, die die Verträglichkeit der Planfestsetzungen insbeson-
dere zur Art der baulichen Nutzung in Verbindung mit Empfehlungen zum passiven (Gebäude und 
Grundriss bezogenen) Schallschutz untersucht und nachgewiesen hat. Es wurden entlang des Anla-
genringes allerdings sehr hohe Lärmpegel ermittelt, die zur Festsetzung von Lärmpegelbereichen bis 
zur Stufe VII und daraus resultierenden bewerteten resultierenden Schalldämmmaßen für Außenbau-
teile bis zu 50 dB(A) geführt haben.  

Für den 2. Planentwurf zum näher an den ermittelten o.g. Schallquellen liegenden Teilgebiet 2 lässt 
sich unter Berücksichtigung der auch in diesem Gutachten nachgewiesenen deutlich höheren Beurtei-
lungspegel im Teilbereich an der Westanlage und näher an der Main-Weser-Bahn, mit insbesondere 
nächtlichem Güterverkehrs-Lärm, nun die Ausweisung eines Urbanen Gebietes (statt wie vorher vorge-
sehen: Mischgebiet) begründen. 

Innerhalb des Urbanen Gebietes sollen wohnbauliche oder sonstige schutzwürdige Nutzungen mög-
lichst mit horizontalem oder vertikalem Abstand zum Anlagenring und der Bahnstrecke angeordnet 
werden. Insofern wird der Hotel-Neubau (anstelle in vorigen Bebauungsvarianten vorgesehener Wohn-
bebauung) an der Ecke Schanzenstraße/Westanlage, zumal zum Anlagenring hin keine notwendigen 
Fenster der Hotelzimmer vorgesehen sind, als verträgliche Lösung angesehen. Die beantragte vollstän-
dige Umnutzung und Reaktivierung der Ringel´schen Villa zu Wohnzwecken hingegen muss im Rah-
men des angelaufenen Baugenehmigungsverfahrens auf ihre Lärmverträglichkeit hin geprüft und ggf. 
optimiert werden. 
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Für eine wahrscheinliche mittelfristige Nachfolgenutzung des Hotels im Alt-Gießen-Gebäude unmittel-
bar am Anlagenring wurde auf der Grundlage der bisher im Lärmgutachten ermittelten Beurteilungs-
pegel sowie wegen der benachbart installierten Luftmessstation des Landes – bei der immer noch 
leichte Überschreitungen des Grenzwertes für Stickstoffdioxyd ermittelt wurden - festgesetzt, dass eine 
Wohnnutzung nur im 2. Obergeschoss sowie im Dachgeschoss allgemein zulässig ist. Ausnahmsweise 
kann aber auch bei Vorlage entsprechender Verträglichkeitsnachweise zu Lärm und Luftschadstoffen 
sowie Anordnung der Fenster von Aufenthaltsräumen an allen Fassaden außer der direkt an der West-
anlage im Baugenehmigungsverfahren eine Wohnnutzung auch im 1. Obergeschoss (von der Stra-
ßenseite aus gesehen) zugelassen werden. 

4.1 Straßenverkehrslärm 

Der Prognose-Nullfall aus der in 2009 vorgenommenen Aktualisierung des Verkehrsmodells zum Ver-
kehrsentwicklungsplan (Spiekermann beratende Ingenieure/Düsseldorf) für das Zieljahr 2025 gibt 
eine Verkehrsbelastung auf der Bahnhofstraße von 1.400 KfZ/Tag (MIV: motorisierter Individualver-
kehr), an der Westanlage südlich der Kreuzung Gabelsberger Straße von 28.400 KfZ/Tag, nördlich 
dieser Kreuzung von 23.500 KfZ/Tag an. Die Schanzenstraße wird aufgrund ihrer untergeordneten 
Bedeutung und Belastung bei dem Verkehrsmodell nicht betrachtet. 

Die im gesamten Geltungsbereich (beider Teilgebiete) in Bau befindlichen oder geplanten Vorhaben 
werden voraussichtlich mittelfristig zu rund 125 zusätzlichen Wohneinheiten, eines vergrößerten An-
gebotes an Hotelbetten sowie einigen zusätzlichen gewerblichen Einrichtungen (kleine Gaststätte, 
Dienstleister oder Büronutzung) im Plangebiet führen. Die im ersten Planentwurf erstellte und beim 
ersten Lärmgutachten berücksichtigte diesbezügliche Verkehrsprognose mit ihren Lärmauswirkungen 
kann auch aufgrund der sich mittlerweile eingestellten Änderungen im 2. Planentwurf für das Teilgebiet 
2 beibehalten werden, da es zu keinen lärmrelevanten Zusatzverkehren kommt bzw. die unveränder-
bare Lärmvorbelastung durch die o.g. Quellen deutlich überwiegt.  

Laut Einschätzung des beauftragten Gutachters, Dipl.-Ing. W.Steinert/Solms (2015), wird eine Ver-
träglichkeit des Planvorhabens mit den immissionsschutzrechtlichen Anforderungen in Verbindung mit 
der Empfehlung für passive Schallschutzmaßnahmen (Festlegung eines Schalldämmmaßes R’w,res auf 
der Grundlage der DIN 4109 in Baugenehmigungsverfahren sowie Grundrisslösungen) erwartet wer-
den können. 

Bis zur Offenlage des 2. Planentwurfes werden auf der Grundlage des geänderten Plan- und Nut-
zungskonzeptes eine neue schalltechnische Untersuchung durchgeführt und auf der Grundlage der 
mittlerweile eingeführten DIN 4109 (2018-01) Empfehlungen zur Festsetzung passiver Schallschutz-
maßnahmen begründet, die dann im auszulegenden Planentwurf berücksichtigt werden.  

 

4.2 Schienenverkehrslärm 

Das Verkehrsaufkommen der Main-Weser-Bahn wird im Jahr 2025 mit insgesamt 183 Zügen täglich 
prognostiziert, wobei 131 auf den Tag-, 52 auf den Nachzeitraum entfallen. Hiervon sind tags 24%, 
nachts 67% der Züge dem Güterverkehr zuzuordnen.  

Laut Einschätzung des in 2015 beauftragten Gutachters, Dipl.-Ing. W.Steinert/Solms, wird eine Ver-
träglichkeit des Planvorhabens mit den immissionsschutzrechtlichen Anforderungen in Verbindung mit 
der Empfehlung für passive Schallschutzmaßnahmen (Festlegung eines Schalldämmmaßes R’w,res auf 
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der Grundlage der DIN 4109 in Baugenehmigungsverfahren sowie Grundrisslösungen) erwartet wer-
den können.  

Auch der Schienenverkehrslärm wird bei der o.g. erneuten schalltechnischen Untersuchung berücksich-
tigt. 

 

4.3 Gebietsbezogene Lärmverträglichkeit 

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse aus den schalltechnischen Untersuchungen, der hierzu durchge-
führten Beteiligung und Abwägung sowie insbesondere der im Teilgebiet 2 erfolgten Änderungen der 
Baugebietsart sowie des zur Ausführung vorgesehenen Bebauungs- und Nutzungskonzeptes, wird von 
einer immissionsschutzrechtlichen Verträglichkeit ausgegangen. 

Abschließende Aussagen hierzu können erst nach Vorlage der neuen Lärmuntersuchung getroffen wer-
den. 

5. Grünordnung, Natur und Landschaft, Lokalklima 

5.1 Grünplanung 

Das grünplanerische Konzept beschränkt sich hauptsächlich auf die Erhaltung der bestehenden Grün-
struktur: Die Grünanlagen und Gärten werden als Flächen mit Bindung für Bepflanzungen, die wich-
tigsten Großbäume zur Erhaltung festgesetzt und Befestigungen in diesen Bereichen auf einen Flächen-
anteil von 10% beschränkt. Damit wird das attraktive „grüne Herz“ des Blockinnenbereiches gesichert. 
Falls zum Erhalt festgesetzte Einzelbäume alters- oder krankheitsbedingt, aus Gründen der Verkehrssi-
cherung oder im Zuge unvermeidbarer Baumaßnahmen gefällt werden müssen, sind sie in angemes-
sener Weise durch eine Neupflanzung zu ersetzen. 
Bei den anstehenden Umstrukturierungen im Quartier führt die Festsetzung, 40% der Wohngebietsflä-
chen zu begrünen, zur Aufwertung des Quartiers aus stadtgestalterischer, lufthygienischer, stadtklima-
tischer und ökologischer Hinsicht. Dazu dient auch die Begrünungspflicht für geplante Tiefgaragen 
sowie die über die Stellplatzsatzung der Stadt Gießen hinausgehende Begrünungspflicht für oberirdi-
sche Stellplätze. Neue Stellplätze sollen zur Vermeidung großflächiger Befestigungen bevorzugt in 
Tiefgaragen untergebracht werden.  

5.2 Natur und Landschaft 

Anwendung des beschleunigten Verfahrens/ Eingriffsregelung 

Der vorliegende Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
aufgestellt. Für das beschleunigte Verfahren gilt, dass von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
und dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen werden kann. Ebenso gelten Eingriffe, die 
aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 
BauGB vor der planerischen Entscheidung als erfolgt oder zulässig. Folglich wird auf eine Umweltprü-
fung und auf einer naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung basierenden Eingriffs-/Ausgleichsbilanzie-
rung verzichtet. Dennoch sind Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 BauGB in die sachgerechte Abwägung mit einzustellen. Daher 
werden diese in den folgenden Kapiteln dargestellt. 
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Pflanzen und Tiere/Artenschutz 

Im Jahr 2014 wurde eine Kartierung der im Plangebiet vorhandenen Pflanzen, Vögel und Fledermäuse 
durch das Büro REGIOPLAN durchgeführt. Es zeigte, dass ein Großteil der Häuser und die versiegelten 
Freiflächen eine sehr geringe Funktion als Lebensraum für wildlebende Tiere und Pflanzen haben. Eine 
Ausnahme bildet das rückwärtige Ziegel-Gebäude des „Haarlem“-Clubs, in dessen zahlreichen Spal-
ten und Ritzen, aber auch in der Fassadenbegrünung Zwergfledermäuse Sommerquartiere bezogen 
haben. Das Vorhandensein einer Wochenstube ist allerdings nicht wahrscheinlich. An drei Gebäuden 
wurden Gebäudebrüter (2 Hausrotschwänze und ein Haussperling) festgestellt. 
Der zentrale Blockbereich um die ehemalige Georgenschanze herum ist als Grünfläche bzw. Garten 
gestaltet. Der Wallrest der Schanze ist beinahe waldartig mit Eschen, Linden, Eichen und Ahorn be-
wachsen. Gehölzjungwuchs von Haselnuss, Linde, Esche, Hainbuche, Vogelkirsche und Weißdorn 
bilden eine dichte Strauchschicht. Gehölzbestand und Garten sind Lebensraum von typischen Ge-
büschbrütern (Ringeltaube, Mönchsgrasmücke, Rotkehlchen, Amsel, Star, Zilpzalp). 
 
Artenschutzrechtlich relevant sind von den vorgefundenen Tier- und Pflanzenarten die Zwergfleder-
mäuse (europarechtlich streng geschützt) und der Haussperling (europarechtlich besonders geschützt, 
unzureichender Erhaltungszustand der Population). Hier sind bei Änderung/Abriss der Gebäude ver-
meidende und stützende Maßnahmen erforderlich, um den Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Bun-
desnaturschutzgesetz zu umgehen: 
- Abriss und Beginn von Sanierungsmaßnahmen sowie Gehölzentfernungen und –pflege nur außer-

halb der Brutzeit, d.h. im Zeitraum von Oktober bis Februar, sowie 
- die Anbringung einer künstlichen Nisthilfe für den Haussperling vor Abriss/Sanierung des Hinter-

gebäudes auf dem Flurstück Gemarkung Gießen, Flur 1, Nr. 886/2, da sonst dort ein Haussper-
lings-Brutplatz verloren geht. 

Bodenschutz und Wasserhaushalt 

Der Boden im Gebiet ist stark versiegelt, und dies wird sich durch die Planung nicht grundlegend 
ändern. Da aber Umstrukturierungen im Gebiet anstehen, soll die Festsetzung versickerungsfähiger 
Beläge (außerhalb von Tiefgaragen, wo dies keinen Sinn hat) und Dachbegrünung (auf Flachdächern) 
zu einer Entlastung des Wasserhaushalts führen. Außerdem erhöhen die offenen Beläge die Verduns-
tungsleistung und dienen somit der Verbesserung des Stadtklimas. 

5.3 Lokalklima 

Klimaschutz und Klimaanpassung sind im Rahmen der Bauleitplanung explizit zu berücksichtigen. Die 
Konzentration auf die Innenentwicklung und die damit verbundene Nachverdichtung sind an sich be-
reits klimaschutzrelevante Aspekte:  

- reduzierter Wärmebedarf durch kompakte städtebauliche Struktur (hohe städtebauliche Dichte 
bei angemessenen Abständen (GRZ, GFZ, Zahl der Vollgeschosse, Gebäudehöhe, geschlos-
sene Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche), 

- klimaschonende Verkehrsreduktion durch Nutzungsdurchmischung (Konzept der „Stadt der kur-
zen Wege“), 

- effiziente Wärmeversorgung durch Anschluss an das Fernwärmenetz (vorhandene Leitung in 
der Bahnhofstraße). 
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Abb. 10: Übersichtskarte mit bioklimatischer Einordnung des Plangebiets    mit Umfeld 

 

 

 

 

Weitergehende Maßnahmen, z. B. zum Einsatz bestimmter technischer Anlagen, zur Nutzungspflicht 
oder bestimmte energetische Standards können auf der Grundlage des BauGB nicht vorgeschrieben 
werden, denn in der Bauleitplanung können nur Maßnahmen berücksichtigt werden, die einen kon-
kreten Bezug zur Bodennutzung aufweisen. 

Bioklimatische Flächenfunktion und Kaltluftströme 

Laut Klimafunktionsgutachten der Stadt Gießen 2014 (Ausschnitt siehe Abbildung 10) befindet sich 
der Geltungsbereich des Bebauungsplanes in einem Siedlungsbereich mit mäßiger bis hoher bioklima-
tischer Belastung und hoher verkehrsbedingter Luftbelastung. Es wird auf eine hohe Empfindlichkeit 
gegenüber weiterer Verdichtung (Nutzungsintensivierung) hingewiesen und der Erhalt der Freiflächen, 
Erhöhung des Vegetationsanteils (Entsiegelung) sowie Verbesserung der Belüftungssituation empfohlen. 
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Die bioklimatische Bedeutung der vorhandenen Grünfläche wird aufgrund der Nähe zu bioklimatisch 
hoch belasteten Innenstadtbereichen als sehr hoch eingestuft. 

Die Kaltluftvolumenstromkarte zeigt als Detailkarte, dass der Frischluft- und Kaltluftstrom bei Inversi-
onswetterlage von Norden und Westen aus der Lahnaue in die Innenstadt gelangt. 

   Abb. 11: Kaltluftvolumenstromkarte 

Da sich im Strömungsbereich eine mit Verkehr hoch belastete Straße befindet, erreicht den Innenstadt-
bereich somit verkehrsbedingt eine mit Luftschadstoffen belastete Luft. Die 1. Fortschreibung des Luft-
reinhalteplans weist ebenfalls auf die Gefahr der Grenzwertüberschreitung des NO2 Jahresmittelwertes 
hin. 

Im hoch verdichteten Innenstadtbereich haben vorhandene zusammenhängende Grünflächen mit Alt-
baumbestand, wie hier im Geltungsbereich des Bebauungsplanes, unter bioklimatischen wie auch aus 
lufthygienischer Sicht eine wichtige Funktion. Neben Erhalt des Grüns soll daher ein begrünter Bereich 
eine Abschirmung des Innenbereichs gegenüber dem mit Schadstoffen belasteten Straßenbereich den 
Richtung Gabelberger Straße bewirken. 

6. Flächenbilanz, Bodenordnung und Hinweise zur Umsetzung des Bebauungsplanes  

Die Gesamtfläche des Bebauungsplanes beträgt im Teilgebiet II (Eckbereich Schanzenstraße/Westan-
lage/Einmündung Bahnhofstraße) rd. 1ha. Folgende Flächenanteile sind den einzelnen Nutzungen 
zugeordnet: 

Flächenart 
Flächenanteil 

(in %) 

Gesamtfläche 

(in m²) 

Urbanes Gebiet 97 9.750m² 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (Platz) 3 250 

Gesamtfläche  10.000 

Im Teilgebiet II, Ecke Schanzenstraße/Bahnhofstraße sind Maßnahmen zur Bodenordnung nicht erfor-
derlich. Die Schaffung eines privaten Platzes sowie einer durchgehenden Wegeverbindung auf der 
Grundlage eines (zeitlich beschränkten) Gehrechtes für die Allgemeinheit von der Westanlage zur 
Schanzenstraße erfordert jedoch eine einvernehmliche Abstimmung und vertragliche Regelung mit dem 
betroffenen Eigentümer. 
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Während zwei Bauvorhaben (Neubau eines Hotels auf dem ehem. Haarlem-Areal, Umbau/Umnut-
zung der ehem. Ringel´schen Villa) im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes für das Teil-
gebiet 2 vorab auf der Grundlage des § 34 BauGB genehmigt und ausgeführt werden, müssen sich 
alle weiteren Neu- und Umbauvorhaben an den Festsetzungen des rechtswirksamen Bebauungsplanes 
ausrichten. 

Aus der Umsetzung des Bebauungsplanes ergeben sich keine absehbaren Kosten für den Magistrat 
der Universitätsstadt Gießen. Lediglich bei der Erstellung des Bebauungsplanes durch das Stadtpla-
nungsamt fallen Honorarkosten für Fachgutachten an.  

7. Alternativen und Auswirkungen der Bebauungsplanung 

Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung im Stadtsanierungsgebiet handelt, be-
schränkt sich die Alternativenprüfung auf die Diskussion baulicher Ausführungsvarianten. Eine Nicht-
beplanung des Geltungsbereiches hätte lediglich eine städtebaulich nachteilige vollständige Gebiets-
entwicklung auf der Grundlage des § 34 BauGB zur Folge gehabt, die auch nicht zur Durchsetzung 
aller Ziele der Stadtsanierung, wie z.B. der Platzanlage und Durchwegung, geführt hätte.  

Auf die unterschiedlichen Bauvarianten der Sanierungs-Rahmenplanung wurde bereits im Kapitel 2.1.5 
eingegangen. Aufgrund der Entscheidung des Eigentümers des Alt-Gießen-Areales zur Erhaltung des 
Backsteinbaus wurde, abweichend vom in 2014 geänderten Sanierungs-Rahmenplan, eine nochma-
lige Konzeptabstimmung für die dem Bebauungsplanentwurf zu Grunde liegende Zielplanung vorge-
nommen. 

Auch beim Hotel-Neubau wurden aufgrund der Entscheidung zur Ausführung auf der Grundlage des 
§ 34 BauGB sowie wegen während der Konzeptabstimmung vorgetragener Anregungen aus der Öf-
fentlichkeit (insbesondere von der Bürgerinitiative Historische Mitte Gießen) und von den Denkmalbe-
hörden erhebliche Änderungen vorgenommen. Diese führen im Vergleich zur ursprünglich geplanten 
Errichtung eines durchgehenden Riegelbaus mit gleicher Höhe und moderner Fassade jetzt zu einem 
sich bezüglich der Kubatur, Höhenentwicklung und Dachgestaltung einfügenden Gebäudekomplex. 

 

Die Umsetzung des Bebauungsplanes sichert die im Sanierungs-Rahmenplan definierten Ziele (siehe 
Kapitel 2.1.5) ab und unterstützt planungsrechtlich deren Realisierung. 

Im geplanten Urbanen Gebiet werden die städtebaulichen Missstände und suboptimal ausgenutzten 
Baugrundstücke, insbesondere entlang der Schanzenstraße, durch eine sich harmonisch in das Orts- 
und Straßenbild einfügende Neubebauung beseitigt bzw. aufgewertet. Dabei entstehen neben einem 
neuen und mittelfristig die Hotelfunktion im Alt-Gießen-Komplex ersetzenden Hotel-Neubau auch zahl-
reiche, insgesamt bis zu ca. 90 Wohneinheiten. 

Für die auf dem Alt-Gießen-Areal durch Um- und Neubau erwarteten Wohneinheiten über der Grenze 
von 50 WE wird vertraglich und auf der Grundlage des beschlossenen Wohnraumversorgungskon-
zeptes eine Sozialquote festgelegt, so dass – auch aufgrund der unterschiedlich geplanten Wohnungs-
struktur - auch von einer mittelfristig entstehenden angemessenen sozialen Durchmischung im Plange-
biet ausgegangen werden kann. 

Die Belange von Denkmalpflege und Stadtgestaltung werden im Plangebiet angemessen berücksich-
tigt. Innerhalb der geschützten Gesamtanlage werden die Grünanlage der ehemaligen Georgen-
schanze sowie der (nicht als Einzelkulturdenkmal geschützte) Backsteinbau im Bestand erhalten und 
über ein (zeitlich eingeschränktes) Gehrecht für die Allgemeinheit besser erlebbar gemacht. Der Hotel-
Neubau wurde aufgrund der geänderten Genehmigungsgrundlage gestalterisch umgeplant und fügt 
sich jetzt harmonisch in seine Umgebung ein. 
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Die Umweltbelange werden ausreichend berücksichtigt, indem der vorhandene Grün- und wesentliche 
Baumbestand erhalten und durch die geplante Platzfolge mit Grünelementen über das Alt-Gießen-Areal 
ergänzt werden. Es sind auch keine nachteiligen Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 
sowie die Schutzgüter Boden, Wasser oder Luft zu erwarten. Schutzgebiete sind nicht betroffen. Die 
(insbesondere aufgrund der Verkehrsbelastung im Umfeld des Plangebietes) vorbelastete bioklimati-
sche Situation wird sich nicht wesentlich verändern, da nur bereits nahezu vollständig bebaute/versie-
gelte Flächen einer Neubebauung zugeführt, die wesentlichen Grünstrukturen erhalten bzw. ergänzt 
werden und keine emittierenden Betreibe oder relevanten Zusatzverkehre hinzu kommen. Eine Altlas-
tenverdachtsfläche an der Ecke Westanlage/Schanzenstraße ehem. Tankstelle) wird überprüft und bei 
Bedarf saniert. 

Negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche sind ebenso nicht zu erwarten wie eine 
Überlastung des Ver- und Entsorgungssystems oder Beeinträchtigung der Richtfunktrasse. 

8. Rechtsgrundlagen 

Folgende Rechtsgrundlagen werden bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zu Grunde gelegt: 

Baugesetzbuch 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057),  

Baunutzungsverordnung 

(Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke – BauNVO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), 

Planzeichenverordnung 

(Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts – PlanzV) 
vom 18.12.1990 (BGBl. I, S. 58), zul. geändert durch Art.1 des Gesetzes vom 4.05.2017 (BGBl. I, 
S. 1057), 

Bundesnaturschutzgesetz 

(Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege – BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542), 
zuletzt geändert durch Art. 19 des Gesetzes vom 13.10.2016 (BGBl. I, S. 2258), i.V.m. Hessisches 
Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (2017) 

Hessische Bauordnung 

(HBO) in der Fassung vom 15.01.2011 (GVBl. I, S. 46, 180), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 15.12.2016 (GVBl. I, S. 294), 

Hessisches Denkmalschutzgesetz 

(HDSchG) vom 28.11.2016 (GVBl. S. 211ff.) 

Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 (GVBl. I, S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 122 des 
Gesetzes vom 29.03.2017 (BGBl. I, S. 626), i.V.m. Hessisches Wassergesetz (2015) 

Hessische Gemeindeordnung 

(HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBl. I, S. 167), 
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Städtische Satzungen (Abwassersatzung 2013, Werbeanlagensatzung 2001, Stellplatzsatzung 
2016, Baumförderungssatzung 2016) 

9. Verfahrensablauf und Konfliktbewältigung 

Die Einordnung des Verfahrens in die Vorgaben des BauGB wurde in Kap. 3.1. vorgenommen. In der 
folgenden Tabelle sind die wichtigsten Daten zum Aufstellungsverfahren zusammengefasst: 

Aufstellungsbeschluss: 17.07.2014 
Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss und der Unterrich-
tung der Öffentlichkeit: 

10.01.2015 

Unterrichtung der Öffentlichkeit: 14.01. -30.01.2015 
1. Entwurfsbeschluss:  19.03.2015 
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung: 27.03.2015 
Offenlage Entwurf und Gelegenheit zur Stellungnahme: 15.04. – 15.05.2015 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange: 9.04. – 15.05.2015 
2. Entwurfsbeschluss (Teilgebiet 2)  
Bekanntmachung der 2. Offenlage  
Offenlage des 2. Entwurfes  
Beteiligung der Träger öff. Belange zum 2. Entwurf  
Satzungsbeschluss:  
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses:  
Rechtskraft:  

 
Nach Durchführung der frühzeitigen Unterrichtung sowie der Offenlage des beschlossenen Planent-
wurfes (Gesamtgebiet) und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ergibt sich folgender Überblick 
über die Anregungen hinsichtlich des entstehenden Abwägungsbedarfes.  
 
Die von den angestrebten baulichen Veränderungen betroffenen Eigentümer, mit denen bereits die 
neuen Sanierungsziele im Rahmen von Sanierungsberatungsgesprächen vorab erörtert wurden, haben 
sich zu den beschlossenen Planungszielen geäußert. Im Rahmen der ersten Offenlage des für beide 
Teilgebiete ausgelegten Planentwurfes wurden in 2015 Bedenken gegenüber der Abgrenzung und 
Einstufung der Baugebietsarten mit Hinweis auf die Flächennutzungsplan-Darstellungen und die Her-
leitung der Vorzugsvarianten aus der Sanierungs-Rahmenplanung vorgetragen sowie die Erhaltung 
der im Plangebiet vorhandenen Diskothek und der genehmigten Stellplätze angeregt. Ferner wurden 
Hinweise vorgetragen, dass sich durch eine beabsichtigte Zugänglichkeit des Blockinnenbereiches 
Probleme im Umfeld der in der Schanzenstraße vorhandenen Drogenberatungsstelle ausbreiten sowie 
Lärmkonflikte mit der Hotel- und (geplanten) Wohnnutzung ergeben könnten. Eine vom Eigentümer der 
Hotel-Gaststätte „Alt-Gießen“ seit längerem beabsichtigte bauliche Verbindung zur denkmalgeschütz-
ten „Villa Ringel“ stand nach dessen Auffassung im Widerspruch zur geplanten und von ihm abge-
lehnten Wegeverbindung zur Westanlage.  

Zur sachgerechten Abwägung des Bebauungsplanes wurde entschieden, diesen in zwei Teilgebieten 
zur Rechtskraft zu führen. Das Teilgebiet I (Ecke Schanzenstraße/Bahnhofstraße) konnte somit ohne 
Beeinträchtigung der privaten Belange der o.g. Eigentümerinteressen und ohne größeren sonstigen 
Abwägungsbedarf in 2016 zur Rechtskraft gebracht werden. Im restlichen Plangebiet sollten, mög-
lichst noch innerhalb der verbleibenden Laufzeit der Stadtsanierung einvernehmliche Lösungen mit den 



 31 

BPL GI 01/40 „Westanlage/Schanzenstraße“  

Eigentümern zur Umstrukturierung und Nachverdichtung des Gebäudebestandes entwickelt werden, 
die dann auch voraussichtlich eine zweite Entwurfsoffenlage erforderlich machen. Diese Abstimmung 
wurde mittlerweile und nach in 2018 erfolgter Aufgabe der Diskotheken-/Gaststätten-Nutzung und 
Verkauf des Haarlem-Areals sowie auch weiterer Klärungsprozesse erzielt werden. 

Ein Bürger wendete sich in der ersten Entwurfsoffenlage grundsätzlich gegen die weitere Nachverdich-
tung im Sanierungsblock 8 sowie die Anwendung des beschleunigten Verfahrens. Zudem regt er eine 
Detailbegutachtung der lokalklimatischen Auswirkungen an. Hierzu wird darauf verwiesen, dass die 
vorgesehene Nachverdichtung auf fast vollständig versiegelten und teilweise von Altlasten beeinträch-
tigten Baugrundstücken vorgesehen ist, die durch die wohnbauliche Nutzung aufgewertet, saniert und 
letztlich auch zusätzlich begrünt werden, und im Übrigen die wertvollen Grünbestände im Plangebiet 
zur Erhaltung festgesetzt und somit gesichert werden. Die Voraussetzungen für die Anwendung des 
beschleunigten Verfahrens liegen vor. Eine lokalklimatische Detailuntersuchung ist nicht erforderlich, 
da die Aussagen der gesamtstädtischen Klimauntersuchung, auch nach Auffassung des Amtes für Um-
welt und Natur, für diesen Bebauungsplan ausreichend konkret sind.  

Ferner wurden in den Beteiligungsverfahren die Denkmalbehörden, einschließlich der Bodendenkmal- 
und Grünanlagenpflege („Geooase“/ehemaliges Schanzenbauwerk), das Amt für Umwelt und Natur 
sowie das Bauordnungsamt intensiv eingebunden.  

Vom Amt für Umwelt und Natur wurden die relevanten Informationen zur Altlasten- und Klimasituation 
sowie ein Hinweis auf die Nutzungs- und Verwertungspflicht für Regenwasser vorgetragen. Wegen 
der lokalklimatischen Belastungs- und Einwirkungssituation wird angeregt, den Grünbestand im Blo-
ckinnenbereich zu erhalten und eine Abschirmung (durch Baumpflanzung) gegenüber dem Schadstof-
feintrag von der Westanlage vorzusehen. 

Nach Durchführung und Auswertung der Beteiligungsverfahren zum 2. Planentwurf (Teilgebiet 2) wird 
dieses Kapitel ergänzt und aktualisiert. 

 
 
 
Stadtplanungsamt Gießen,            18.11.2019 


